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Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und 
der Betreuung von betagten und pflegebedürftigen 
Personen (Krankenpflegegesetz) 

Änderung vom 30. August 2005 

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden, 

gestützt auf Art. 87 der Kantonsverfassung, 
nach Einsicht in die Botschaft der Regierung vom 24. Mai 2005, 

beschliesst: 

I. 
Das Gesetz über die Förderung der Krankenpflege und der Betreuung von 
betagten und pflegebedürftigen Personen (Krankenpflegegesetz) vom 2. 
Dezember 1979 wird wie folgt geändert: 

Art. 2 
Der Kanton unterhält die für die Versorgung notwendigen psychiatrischen 
Kliniken, Wohnheimen und Arbeitsstätten für psychisch behinderte Men-
schen. Die Betriebsführung ist den als öffentlich-rechtliche Anstalt aus-
gestalteten Psychiatrischen Diensten Graubünden übertragen. 

Art. 12 Abs. 1, Lit. b 
1 Der Kanton leistet folgende Beiträge an die Investitionen: 
b) Kantonsspital Graubünden   75 Prozent 
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Art. 18 Abs. 2 
2 Der Beitrag des Kantons für die medizinischen Leistungen beträgt beim 
Kantonsspital Graubünden 90 Prozent und bei den Regionalspitälern 85 
Prozent der Beiträge an den anerkannten Fallaufwand. 

Art. 47 Ziff. 1 

Art. 17 
Als öffentliche Spitäler gelten die Psychiatrischen Kliniken Wald-
haus und Beverin sowie die nach dem Krankenpflegegesetz als 
beitragsberechtigt anerkannten Spitäler. 

Art. 51a 
1 Die Regierung ist ermächtigt, das Frauenspital Fontana mit den dazuge-
hörenden Grundstücken, Gebäuden und Einrichtungen unter Beachtung 
des Schenkungswillens von Anna von Planta unentgeltlich in die Stiftung 
„Kantonsspital Graubünden“ einzubringen und sämtliche damit im Zu-
sammenhang stehenden Rechtshandlungen vorzunehmen. 
2 Die Regierung stellt sicher, dass bei den von ihr gewählten Stiftungs-
ratsmitgliedern der Stiftung „Kantonsspital Graubünden“ beide Ge-
schlechter vertreten sind. 
 
II. 
Diese Teilrevision unterliegt dem fakultativen Referendum.  
Die Regierung bestimmt den Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieser Teilre-
vision. 
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